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Satzung und Ziele 
der Deutsch-Jamaikanischen Gesellschaft 

 

Satzung 
Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft e.V. 

Fassung vom 1. Oktober 1995 
 
§ 1 Name und Sitz der Gesellschaft 
 
Der Verein führt den Namen „Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft 
e.V.“ Der Sitz der Gesellschaft ist Bonn. Sie ist in das Vereinsregister 
eingetragen. 
 
§ 2  Der Gesellschaftszweck 
 
Der Zweck der Deutsch-Jamaikanischen Gesellschaft e.V. ist es, die 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Jamaika 
insbesondere im politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereich zu vertiefen. 
 
In der Verfolgung dieses Zweckes 
 
 bemüht sich die Gesellschaft um eine regelmäßige Information 

ihrer Mitglieder über die aktuelle Situation in Jamaika, 
 
 führt die Gesellschaft Veranstaltungen für Mitglieder und Nicht-

mitglieder durch, 
 
 wirkt die Gesellschaft auf eine objektive Darstellung Jamaikas in 

den Massenmedien in der Bundesrepublik hin, 
 
 fördert die Gesellschaft die Kontakte zwischen den Angehörigen 

der beiden Länder, 
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 betreut die Gesellschaft in der Bundesrepublik vorübergehend 

ansässige jamaikanische Studenten und Praktikanten, 
 
 unterstützt die Gesellschaft entwicklungspolitische Initiativen in 

der Bundesrepublik, soweit sie sich auf Jamaika beziehen. 
 
 leistet Hilfe bei der Durchführung von Entwicklungsprojekten in 

Jamaika. 
 
§ 3 Die Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft kann von natürlichen Personen ohne Rücksicht auf 
die Staatsangehörigkeit und von juristischen Personen ohne Rück-
sicht auf deren Sitz erworben werden. Über die Aufnahme in die Ge-
sellschaft entscheidet bei natürlichen Personen das Präsidium, bei 
juristischen Personen das Präsidium vorläufig, die Mitgliederver-
sammlung endgültig. 
Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Präsidium erfolgen. Die Mitgliederversammlung kann ein Mit-
glied aus wichtigem Grunde ausschließen. Das Präsidium kann, wenn 
Eile geboten ist, in einem solchen Fall ein Mitglied vorläufig aus-
schließen. 
 
§ 4 Der Mitgliedsbeitrag 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
§ 5 Die Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Präsidium mindes-
tens einmal jährlich einberufen. Auf Verlangen eines Drittels aller Mit-
glieder ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberu-
fen. Die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen erfolgen 
schriftlich mit einer Frist von drei Wochen. Jede ordnungsgemäß ein- 
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berufene (ordentliche oder außerordentliche) Mitgliederversammlung 
ist beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten 
oder dem Vizepräsidenten oder, falls diese verhindert sind, von einem 
anderen Präsidiumsmitglied geleitet. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit diese 
nicht vom Präsidium in eigener Zuständigkeit behandelt werden kön-
nen. Die Mitgliederversammlung wählt das Präsidium und zwei Kas-
senprüfer, die nicht zugleich Mitglieder des Präsidiums sein dürfen. 
Die Kassenprüfer berichten der Mitgliederversammlung hinsichtlich 
des Ergebnisses der Prüfung. Über die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Präsidium unter-
zeichnet wird. 
 
§ 6 Das Präsidium 
 
Das Präsidium setzt sich aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, 
dem Schriftführer, dem Schatzmeister und bis zu fünf Beisitzern zu-
sammen. Die Zahl der Beisitzer wird jeweils von der Mitgliedervollver-
sammlung festgelegt. 
Dem Präsidium müssen mindestens zwei Deutsche und zwei Jamai-
kaner angehören. Die Mitglieder des Präsidiums werden für die Dauer 
von zwei Jahren von der ordentlichen Mitgliederversammlung ge-
wählt. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens von Mitgliedern des 
Präsidiums können neue Präsidialmitglieder vom Präsidium kooptiert 
werden. Dies bedarf der Bestätigung durch die folgende Mitglieder-
versammlung. 
Das Präsidium führt ehrenamtlich die Geschäfte der Gesellschaft. Der 
Präsident oder sein Stellvertreter sind Vorstand im Sinne des §26 
BGB und vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
Das Präsidium wird vom Präsidenten einberufen. Es tritt mindestens 
zweimal im Jahr zusammen. Es ist nur beschlussfähig, wenn mindes-
tens vier Präsidiumsmitglieder anwesend sind. 
 
§ 7  Mitglieder des Ehrenpräsidiums 
 
Zu Mitgliedern des Ehrenpräsidiums können von der Mitgliederver-
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sammlung Persönlichkeiten gewählt werden, die sich um die Pflege 
der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ja-
maika besondere Verdienste erworben haben. Der jeweilige Bot-
schafter von Jamaika in der Bundesrepublik Deutschland gehört dem 
Ehrenpräsidium der Gesellschaft an. 
 
§ 8 Kommissionen 
 
Das Präsidium kann für Sonderaufgaben oder für einzelne Sachge-
biete Kommissionen einsetzen. Diese legen nach Beratung und Ab-
stimmung dem Präsidium ihre Vorschläge vor. 
 
§ 9 Das Stimmrecht 
 
In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied der Gesellschaft 
stimmberechtigt. Es wird, soweit in dieser Satzung nicht anders gere-
gelt, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder entschieden. 
 
§ 10 Kontaktpersonen 
 
Für einzelne Regionen und Städte in der Bundesrepublik und für Ja-
maika werden Mitglieder als Kontaktpersonen von der Mitgliederver-
sammlung benannt. 
 
§ 11 Gemeinnützigkeit 
 
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigter 
Zwecke der Abgabenordnung. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnan-
teile aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie haben bei ihrem Aus-
scheiden oder bei der Auflösung des Vereins keinen Anspruch auf 
das Vereinsvermögen. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Anga-
ben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 12 Satzungsänderungen 
 
Die Satzung kann von der Mitgliederversammlung mit zwei Drittel 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder geändert 
werden. 
 
§ 13 Die Auflösung 
 
Die Auflösung der Gesellschaft kann von der Mitgliederversammlung 
mit zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder der Gesellschaft 
beschlossen werden. Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes, fällt das Vermö-
gen der Gesellschaft an die Organisation SOS-Kinderdörfer, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke in Jamaika 
zu verwenden hat. 
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Ziele der Gesellschaft 

Die Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft e.V. wurde 1976 mit dem Ziel 
gegründet, die Beziehungen zwischen der  Bundesrepublik Deutschland 
und Jamaika insbesondere im politischen, kulturellen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bereich zu vertiefen. Sie ist als gemeinnütziger 
Verein durch das Finanzamt in Bonn anerkannt.  

Die Gesellschaft hat in allen Bundesländern Mitglieder. In einigen Städ-
ten und Regionen treffen sich die dort lebenden Mitglieder in losen regi-
onalen Gruppen.  
Mitglieder sind vorwiegend Deutsche und in Deutschland lebende Ja-
maikaner. Sie kommen aus allen Teilen der Bevölkerung. Auch Firmen 
und Vereine können Mitglieder werden. Allen Mitgliedern ist eins ge-
meinsam: eine besondere Beziehung zu Jamaika. Sie kann persönli-
cher, geschäftlicher oder politischer Art sein, auf einen längeren Aufent-
halt oder einen Urlaub im Land zurückgehen oder einfach nur einem 
ausgeprägten Interesse an den Karibikinseln entspringen. 
Die Gesellschaft bemüht sich um eine regelmäßige Information ihrer 
Mitglieder über die aktuelle Situation in Jamaika, insbesondere durch 
den mehrmals jährlich erscheinenden "Newsletter". Sie führt Veranstal-
tungen wie Seminare, Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und 
Vorträge durch, fördert Kontakte durch Studienreisen nach Jamaika, be-
treut hier ansässige jamaikanische Studenten und Praktikanten und un-
terstützt entwicklungspolitische Initiativen, die sich auf Jamaika bezie-
hen. 
Die Gesellschaft ist überparteilich. Sie steht in engem Kontakt mit der 
jamaikanischen Botschaft in Berlin und unterhält freundschaftliche Kon-
takte zur Jamaikanisch-Deutschen Gesellschaft in Kingston sowie zum 
Jamaikanisch-Deutschen Kulturzentrum in Montego Bay. 
 

Objectives of the Society 
The German-Jamaican Society, established in 1976, aims to strengthen 
relations, political, cultural, economic and social, between the Republic 
of Germany and Jamaica. The Society is a registered non-profit organi-
sation. 
There are members of the Society all over Germany. In some cities and 
regions the members meet occasional in regional groups. 
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The members, mostly Germans and Jamaicans living in Germany, come 
from all types of social background. Companies and associations too 
can apply for membership. One thing all members have in common is a 
strong affinity with Jamaica. It can be a personal holiday affair, political 
or business reason or just interest into the Caribbean Islands. 
The Society endeavours to spread information about the current situa-
tion in Jamaica on a regular basis, particular through the "JAMAICA 
BULLETIN", sent to the members on a regular base. The Society organ-
izes seminars, conferences, exhibitions, lectures, it is strengthening the 
bilateral contacts through study tours to Jamaica, assists Jamaican stu-
dents and trainees during the time spent in Germany, supports initiatives 
in the field of development aid to Jamaica. 
The Society has no party-loyalty, it has close contacts with the Jamaican 
Embassy in Berlin. There are also friendly relations to the Jamaican-
German Society in Kingston and to the Jamaican-German Cultural Cen-
tre in Montego Bay. 

Kontaktadresse 
 

Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft (DJG) 

Marlies Glaser - Tucker 

Leipziger Str. 95 

60487 Frankfurt 
mg@tuckers.de 

+49 69 705768 

 

SPENDENKONTO 
Deutsch-Jamaikanische Gesellschaft e.V 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 

IBAN: DE18 7115 0000 0240 8731 90 

BIC: BYLADEM1ROS 


	Fassung vom 1. Oktober 1995
	Kontaktadresse
	60487 Frankfurt

	SPENDENKONTO


